
ZEERO-TALK ENERGIEPREISBREMSE



Zentrum für Energie-, Effizienz-
und Ressourcen-Optimierung



Mit den Kompetenzen unserer regionalen Partner 
zu einem klimaneutralen EN-Kreis



Unser Vorgehen
• Einzelbetriebliche Beratungen 

• Energieeffizienz- und Ressourcen-

Optimierung

• Entwicklung von Umsetzungskonzepten

• CO2 – Reduzierung
• Analyse

• Reduktion

• Kompensation

• Veranstaltungsformate
• Effizienzsprechtage vom 20.03. – 24.03.2023



Weitere Informationen auf:

Dennis Ophof
Beratung und Fachpartner-Vermittlung

Tel.: +49 157 33347395

E-Mail: ophof@en-agentur.de

zeero.ruhr



ZEERO-TALK ENERGIEPREISBREMSE



Realisierbare Einsparungen
-

Praxiserfahrungen aus Effizienzmaßnahmen

AVU Serviceplus GmbH
zeero-Gespräch im Ennepe-Ruhr-Kreis
Mittwoch, 8. März 2023



Agenda

• Vorstellung AVU Serviceplus GmbH

• Grundsätzliches zu Energieverbräuchen und 
Energieeffizienz 

• Praxiserfahrungen aus Effizienzmaßnahmen

• Fazit

208.03.2023



AVU - Auf einen Blick

Das Unternehmen

Wir versorgen

Unsere Zahlen

7 von 9 Städte
Ennepe-Ruhr-Kreis

144.000 Menschen
7,606 Mio. m3

91.000 Haushalte
641 Mio. kWh

26.000 Haushalte
1.247 Mio. kWh

5 Aktionäre 
50% Westenergie AG,
50% Kreis + 3 Städte

160 T€
Spenden & Sponsoring

6 wichtige Beteiligungen
Netze, Entsorgung, 

Service

294 Mio. €
Umsatzerlöse

118 Jahre
„Kreiswerke“ gegr. 1905

30,2 Mio. kWh/Jahr 
Strom aus 

erneuerbaren Energien

426 Mitarbeiter
18 Auszubildende

8 Solarparks
13.456,26 kWp

08.03.2023



• Energieeffizienz-Analyse/Beratung: 
Individuelle Energieberatung inkl. Energiemanagement (intern DIN EN 50001) und 
Lastgangmanagement + Energieaudits gemäß DIN EN 16247 

• Anlagenplanung, -finanzierung und -realisierung sowie Betriebsführung
• Wärme (Fern- und Nahwärme etc.)

• Beleuchtung

• Druckluft

• Kälte

• Raumlufttechnik (RLT)

• Erneuerbare Energien
• Photovoltaik

• Wasserkraft

• Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

• Windkraftanlagen

• CO2-Beratung: Bilanzierung, Minderung und Kompensation

AVU Serviceplus GmbH - Dienstleistungen

408.03.2023



Agenda

• Vorstellung AVU Serviceplus GmbH

• Grundsätzliches zu Energieverbräuchen und 
Energieeffizienz 

• Praxiserfahrungen aus Effizienzmaßnahmen

• Fazit

508.03.2023



Energiestatistiken (1/4)

608.03.2023

- 8,5 %

- 15,5 %

+2,3 %

- 21,3 %

- 1,3 %



Energiestatistiken (2/4)

7

• Der absolute 
Endenergieverbrauch ist seit 
1990 um 8,5 % gesunken. Das 
BIP hat sich im gleichen 
Zeitraum um rund 52 % 
erhöht. 

• Die Endenergieproduktivität 
hat sich um rund 66 %  
verbessert. 

08.03.2023
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Kostenstruktur diverser Branchen in Deutschland 2020

→ „Der Kostenanteil für Energie ist auf den   
ersten Blick gar nicht so hoch"

Oliver Falck IFO-Ökonom 9.10.2022

Quelle: Destatis – Kostenstruktur der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe

Energiestatistiken (3/4)

08.03.2023
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Wie viele Unternehmen gab es deutschlandweit 2020

gesamt 3.374.583 100%
davon 0 bis 9 Mitarbeiter 2.931.871 86,9 %

davon 10 bis 49 Mitarbeiter 352.995 10,5%

davon 50 bis 249 Mitarbeiter 73.042 2,2 %

davon 250 und mehr Mitarbeiter 16.675 0,4 %

Wie viele Unternehmen waren 2020 von der EEG- Umlage befreit?
(sehr energieintensiv)

begünstigte Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes

2.163

privilegierte Strommenge [TWh] 119,46 

Energiestatistiken (4/4)

• Von 342 TWh Stromverbrauch (Industrie + GHD) sind ca. 119,46 TWh privilegiert. 
Entspricht einem Anteil von 35 %. 

• Von insgesamt 3,374 Mio. Unternehmen in Deutschland profitierten nur 2.163 von 
den Begünstigungen. (0,052 %) 

08.03.2023
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• Der absolute Endenergieverbrauch ist seit 1990 um 8,5 % 
gesunken. Das BIP hat sich im gleichen Zeitraum um rund 52 % 
erhöht. Die Einsparungen in Industrie und Gewerbe waren im 
gleichen Zeitraum noch größer.

• Energie ist (war) für viele Unternehmen kein entscheidender 
Kostenfaktor. 

• Wenn in den Bereichen Industrie und Gewerbe die 
Stromverbräuche signifikant sinken sollen, genügt es nicht, nur die 
Großverbraucher zu adressieren, sondern auch die breite Masse 
der kleinen und mittleren Unternehmen.

Zwischenfazit 

08.03.2023



Agenda

• Vorstellung AVU Serviceplus GmbH

• Grundsätzliches zu Energieverbräuchen und 
Energieeffizienz 

• Praxiserfahrungen aus Effizienzmaßnahmen

• Fazit

1108.03.2023



Übersicht – Energieaudits gemäß DIN EN 16247 bei unterschiedlichen Branchen

12

Branche
Gesamtenergie-

bedarf 2018 
[kWh]

Ersparnis 
[kWh/a]

Ersparnis 
[%]

Ersparnis CO2

[t/a]
Ersparnis

[€/a]

Kosten aller 
Maßnahmen 

[€]

Amortisations-
zeit

1 öffentlicher Nahverkehr 22.938.761 1.997.840 8,71% 381 142.619 € 1.408.256 € 9,9

2 Sicherheitstechnik 5.817.304 738.810 12,70% 610 173.025 € 1.011.400 € 5,8

3
Sozial- und bildungsorientierte 

diakonische Arbeit
5.761.149 151.340 2,63% 41 15.322 € 94.935 € 6,2

4 Verfahrenstechnik und Anlagenbau 5.537.690 415.490 7,50% 223 85.818 € 354.000 € 4,1

5 Herstellung von Kugelhähnen 4.093.961 619.000 15,12% 327 138.113 € 779.412 € 5,6

6 Finanzinstitut 2.032.282 112.100 5,52% 88 32.932 € 124.510 € 3,8

7 Herstellung von Schließsystemen 1.575.000 108.675 6,90% 48,76 19.540 € 208.023 € 10,6

Gesamt 47.756.147 4.143.255 8,68% 1.719 607.369 3.980.536 6,6

• Bei einem Energieaudit können fast immer nur die Nebenprozesse betrachtet 
werden, die nur einen geringen Teil des Gesamtverbrauchs ausmachen. 

08.03.2023



Effizienz ist jede kWh die nicht verbraucht wird!
Einsparpotentiale

→ 20 % Einsparung geht immer !

1308.03.2023



• Halle 3b:
• Umsetzung 2017/2019
• Trilux Lichtbänder
• Beleuchtungsleistung: 15,9 kW → 2,9 kW

• Halle 4/5:
• Umsetzung 2019
• Trilux Lichtbänder, Beleuchtungsstärke 300 lx, 

Beleuchtungsstärke in Teilbereichen für Produktion erhöht
• Beleuchtungsleistung: 20,5 kW → 4,0 kW

• Halle 2c:
• Umsetzung 2021
• Trilux Lichtbänder, Beleuchtungsstärke  300 lx
• Beleuchtungsleistung: 18,4 kW → 5,5 kW
• BEG Förderung mit Zuschuss von 20%

14

Beispiel Beleuchtung (1/2)
Übersicht

08.03.2023
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41 kW

8 kW

0 kW

5 kW

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

35 kW

40 kW

45 kW

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

2016 2020 Leistung Beleuchtung alt Leistung Beleuchtung neu

Lastspitzen:

Beispiel Beleuchtung (2/2)
Einsparungen Halle 3

08.03.2023



Exkurs: Kosten Leistung KW 

17

2023

2022

Durchschnittlicher Kostenanstieg ➔ 14%
08.03.2023
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Beispiel Druckluft
Abwärme nutzen! 

→ Einbindung der Abwärme zur 
Warmwasserbereitung der Sanitärräume 

→ Einsparung 38.000 € pro Jahr

Grundsätzlich zu prüfen:

• Umstellung von Druckluft- auf 
Elektroverbraucher möglich?

• Druckniveau überprüfen (-1 bar → -
6 % Energie) ggf. Drehzahlregelung

• Kühle Luft ansaugen (Abluftkanal 
nach außen einrichten, umstellbar 
für Wärmeabfuhr und Heizung)

• Auf Leckagen achten! 
Lochdurchmesser Luftverlust bei 7,5 bar (ü) Stromkosten*

1,0 mm ca. 1,2 l/s ca. 228 €/a

2,0 mm ca. 5 l/s ca. 1.004 €/a

4,0 mm ca. 20 l/s ca. 3.926 €/a

6,0 mm ca. 45 l/s ca. 8.676 €/a

* = bei 2.000 h/a und 300 €/MWh
08.03.2023
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Beispiel Pumpentausch (1/2)

1460

4000

5840

760

2628

1997,28
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Leistung  [W] Betriebsstunden [h] Energieverbrauch [kwh/a]

Pumpenvergleich

Alte Pumpe Hocheffizenzpumpe

08.03.2023
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Beispiel Pumpentausch (2/2)

https://www.pumpe-tauschen.de/

08.03.2023
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Achsentitel

Verbrauch Klimaanlage Nebengebäude und Außentemperatur

Gev. AVU Haustechnik Verwaltung Klimaanlage Nebengebäude Wirkleistung in kW Gev. Hindenburghöhe (G) Wetterstation   Temperatur 2 m Höhe in °C

Beispiel Kälte- und Kühlwasseranlagen (1/2)

08.03.2023 21
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Verbrauch in 
kWh 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Januar 74.928,70 75.980,05 74.454,80 74.933,55 69.504,25 63.880,10 60.847,80 48.043,50

Februar 70.379,35 67.430,05 64.659,95 64.367,40 62.719,30 56.856,40 54.337,70 37.248

März 69.178,20 73.232,25 69.681,50 67.086,55 63.052,30 61.835,05 57.150,85

April 66.602,70 65.007,45 64.020,70 62.161,80 55.732,75 55.907,85 51.462,15

Mai 66.201,00 69.309,50 64.005,45 65.570,70 56.089,35 57.102,50 53.957,00

Juni 69.379,70 67.702,50 68.358,10 63.587,90 57.642,10 58.723,30 52.957,50

Juli 65.065,40 68.153,60 67.115,10 66.076,60 60.873,75 59.126,10 60.002,00

August 74.682,25 71.947,75 71.959,10 67.376,10 62.586,20 60.860,00 58.066,70

September 72.433,30 68.525,70 66.709,65 62.581,50 59.508,85 61.195,65 49.158,70

Oktober 69.723,50 70.774,95 69.383,90 64.814,45 63.206,95 60.273,28 45.262,10

November 72.826,55 73.088,00 69.864,85 65.598,25 62.586,20 59.991,85 43.672,65

Dezember 71.584,10 69.723,45 68.317,08 64.054,40 61.952,50 59.846,55 44.329,30

Summe 842.985   840.875   818.530   788.209   734.934 715.599 631.204

* bis zum 27.02.2023

Beispiel Kälte- und Kühlwasseranlagen (2/2)
Monatliche Verbrauchsentwicklung - Hauptverwaltung

08.03.2023
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Beispiel Wärmeversorgung

Effizienzklasse
Endenergie [kWh/m² 

Gebäudenutzfläche und Jahr]
Kosten pro m² und Jahr Gesamtkosten pro Jahr 

A+ ≤ 30 ≤ 3,60 € ≤ 288 €

A ≤ 50 ≤ 6,00 € ≤ 480 €

B ≤ 75 ≤ 9,00 € ≤ 720 € 

C ≤ 100 ≤ 12,00 € ≤ 960 €

D ≤ 130 ≤ 15,60 € ≤ 1.248 €

E ≤ 160 ≤ 19,20 € ≤ 1.536 €

F ≤ 200 ≤ 24,00 € ≤ 1.920 €

G ≤ 250 ≤ 30,00 € ≤ 2.400 €

H > 250 > 30,00 € > 2.400 €

Annahmen: 80 m² Wohnfläche; Gaspreis: 12 ct/kWh    

Energetische Qualität eines Gebäudes wird
bei steigenden Energiepreisen immer bedeutsamer!

08.03.2023



Agenda

• Vorstellung AVU Serviceplus GmbH

• Grundsätzliches zu Energieverbräuchen und 
Energieeffizienz 

• Praxiserfahrungen aus Effizienzmaßnahmen

• Fazit

2408.03.2023
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* bis zum 21.02.2023
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Fazit (1/3)

Jahresverbrauch 2017: 

840.875 kWh

Jahresverbrauch 2022: 

631.204 kWh

08.03.2023
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relative Laufzeit in Prozent

Dauerlinie gemittelte Leistung Stundenwerte in kW
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Fazit (2/3)

08.03.2023



• Vor der Erkenntnis steht die Analyse

• IST-Analyse inkl. Bestandsaufnahme der Verbraucher ist essentiell

• Monatliche Prüfung der Verbrauchsdaten 

• Lastganganalyse

• Erkenntnis über Lastspitzen (Produktionsanpassung? Verhaltensänderung?)
• Erkenntnis über Grundlast (unnötige Verbraucher) 

27

Fazit (3/3)

08.03.2023



Energiedatenportal AVU

• Für AVU Kunden: Für alle:

28

https://avu.de/Energie-fuer-Unternehmen/gewerbekunden/service https://energiedaten.avu-netz.de/

08.03.2023



Energiedatenportal Stadtwerke Witten

29

https://service.stadtwerke-witten.de/online/welcome

Wichtig: Registrierung von Großkunden im Online-Kundencenter durch den Kundenberater

08.03.2023

https://service.stadtwerke-witten.de/online/welcome


Fragen, Meinungen,
Widerspruch

Jörn Seibert, AVU SP

Tel: 02332 / 73 845

Mobil: 0173 / 6769036

E-Mail: seibert@avu.de
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zeero



Preisbremsen und Höchstgrenzen 



2 Unternehmen für 
Ihren Erfolg!

ensight PartG mbB 

& ensight Consulting GmbH 

➢ interdisziplinär aufgestellt

➢ Expertenteam aus Rechtsanwälten, Steuer- und 

Unternehmensberatern

➢ Erfahrung & Expertise seit >20 Jahren

➢ bundesweit mit 5 Standorten 

Unser Anspruch: ensight ist 

✓ Vordenker, 

✓ Wegbereiter und 

✓ Problemlöser im Energiesektor!

3



Agenda

I. Aktuelles vom Energiemarkt

II. Umsetzung Soforthilfe 

III. Umsetzung Preisbremse RLM Gas

IV. Umsetzung Preisbremse Gas + Wärme

V. Umsetzung Strompreisbremse

VI. Würdigung europäisches Beihilferecht

4
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Entwicklung Spot- & Terminmarkt

16 €/MWh
50 €/MWh

169 €/MWh

61 €/MWh



Soforthilfe

7



Zeero - 08.03.2023

Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz hat Gas-Entnahmestellen, an welchen mittels „Standardisierten Lastprofilen“ 
Mengenerfassung stattfindet oder Leistungsgemessene Kunden bis 1,5 GWh Jahresabnahme entlastet.

➢ Vereinzelte Abnehmer mit Verbrauch über 1,5 GWh p.a. haben zudem eine Entlastung erhalten (bspw. 
Wohneigentumsgem., Wohnungsvermieter, Reha-, Pflege- oder Bildungseinrichtungen).

➢ Dort wurde der Entlastungsbetrag pauschal ermittelt als 1/12 des im September 22 prognostizierten 
Jahresverbrauchs oder (bei gemessenen Kunden) 1/12 des zwischen 11.2021 und 11.2022 gemessenen 
Wertes multipliziert mit dem Dezemberpreis.

➢ Zur „Vereinfachung“ wurden bei SLP Abnahmestellen zur schnellen Entlastung die Dezemberabschläge nicht 
eingezogen. Die Verrechnung mit dem nach o.g. Prinzipien ermittelten Wert erfolgte sodann im Januar oder bei 
der nächsten Verbrauchsabrechnung.

➢ Die Entlastung wurde meist ohne Vorbehalt geleistet und betraf nach den o.g. Kriterien alle Abnehmer, also 
auch Unternehmen.

Die „Dezembersoforthilfe“



Darstellung auf der Rechnung 

Soforthilfe
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Soforthilfe – Grundlage zur Ermittlung

• Abschlagsplan vorhanden? Ja! (bspw. Bestandskunde)
– Grundlage: Vorjahres- bzw. Vorperiodenverbrauch 

– Menge (Abschlagsplan September 2022) hochgerechnet für 2022

• Abschlagsplan vorhanden? Nein! (bspw. Neukunde)
– prognostizierte Menge für 2022 (Stand 30.09.2022) von Netzbetreiber

• In beiden Fällen wird der Jahresverbrauch gezwölftelt! (1/12) 

• Hinweis: Die dem Abschlag zugrundeliegende Menge wird temperaturbereinigt!
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Umsetzung 

Preisbremsen
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• Grundsätzlich gilt ab März 2023 (rückwirkend auch für Jan. / Feb. 2023, ausgenommen Gas-RLM-
Abnahmestellen) eine „Preisbremse“ auf Gas-, Strom- und Wärmelieferungen.

• Es wird immer zwischen kleineren Abnahmestellen und größeren Abnahmestellen unterschieden, dabei gilt:

• Kleine Abnahmestellen erhalten 80 % einer historischen Referenzmenge, angelegt auf das Jahr 2023 
entlastet.

• Größere Abnahmestellen erhalten 70 % einer historischen Referenzmenge, angelegt auf das Jahr 2023 
entlastet.

• Bei kleinen Abnahmestellen wird immer der Bruttoarbeitspreis (inklusive Netzentgelte, Umlagen, Abgaben und 
Steuern) entlastet, bei größeren Abnahmestellen der Netto-Energiearbeitspreis.

• Dabei wird vom vertraglich vereinbarten Arbeitspreis, wenn dieser höher als ein „Referenzpreis“, ein 
Entlastungsbetrag abgezogen.

Umsetzung der Preisbremsen
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Die Funktionsweise der Preisbremsen
Strom Gas Wärme

Abgrenzung kleine 
oder große 

Abnahmestelle
< 30.000 kWh p.a. > 30.000 kWh p.a.

RLM mit unter 1,5 
GWh p.a. und alle 
SLP, sowie einige 

Sonderein-
richtungen1

RLM mit > 1,5 GWh
p.a.2

< 1,5 GWh p.a., 
sowie einige 
Sonderein-
richtungen1

> 1,5 GWh p.a.

Referenzmenge
„aktuelle Prognose“ oder gemessener Wert 

2021 (falls mit iMSys oder RLM erfasst)

Prognose aus 
September 2022 
oder gemessener 

Wert 2021

Gemessener Wert 
2021

Prognose aus 
September 2022

Gemessener Wert 
aus 2021

Anteil der 
Referenzmenge

80% 70% 80% 70% 80% 70%

Referenzpreis 40 ct/kWh 13 ct/kWh 12 ct/kWh 7 ct/kWh 9,5 ct/kWh 7,5 ct/kWh3

1 bspw. Wohnungsvermietungen, WEG, Reha, Bildungs- Pflege- und Vorsorgeeinrichtungen
2 sowie alle Abnahmestellen von Krankenhäusern
3 Für Wärme auf Dampfbasis gelten 9 ct/kWh 



Gaspreisbremse: Zwei Kategorien

• größer 1,5 Mio. kWh/a; 70% des Verbrauches (Menge 2021)

➢70% wird zu 7 ct/kWh (Energiepreis [Nettopreis], exkl. Abgaben, Umlagen, NNE und 

Co.) berechnet, Rest zum vertraglich vereinbarten Preis  

• kleiner 1,5 Mio. kWh/a; 80% der progn. Menge für 2023

➢80% werden zu 12 ct/kWh (Abgabepreis [Bruttopreis], inkl. Abgaben, Umlagen, NNE 

und Co.), Rest zum vertraglich vereinbarten Preis 

14



Wir starten die Abrechnung für die Kunden Erdgas und 

Wärme > 1,5 Mio. kWh + Krankenhäuser

15



Vereinfachte schematische Darstellung 

Gaspreisbremse

Verbrauch / Entlastungsbetrag

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Gasverbrauch

Kosten

Entlastungsbetrag

16

Entlastungsbeträge Jan., 

Feb. & März fix auf Basis des 

Märzverbrauchs



Entlastungsbetrag Gas > 1,5 Mio. kWh
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Beispielrechnung Gas < 1,5 Mio. kWh
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Strompreisbremse: Unterscheidung in 

zwei Gruppen

Jahresverbrauch über 30.000 
kWh

• 15 min Verbrauchswerte werden an 
Messstellenbetreiber übermittelt

• Rechnung zeigt Leistung (kW) und 
Arbeit (kWh)

• mtl. verbrauchsgerechte Abrechnung

• Referenz für Preisbremse:

– Menge (kWh) 2021

– 70% für 13 ct/kWh (Energiepreis)

19

Jahresverbrauch bis 30.000 
kWh

• typisches / allgemeines Lastprofil

• Rechnung zeigt nur Arbeit (kWh)

• mtl. Abschläge – verbrauchsgerechte 
Abrechnung - Ende des Lieferjahres

• Referenz für Preisbremse:
– Menge (kWh) Abschlagsplan 2022 

hochgerechnet für 2023

– 80% für 40 ct/kWh (Abgabepreis)



Vereinfachte schematische Darstellung 

Strompreisbremse

Verbrauch / Entlastungsbetrag

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Stromverbrauch

Kosten

Entlastungsbetrag

20

Entlastungsbeträge Jan., 

Feb. & März fix auf Basis des 

Märzverbrauchs



Beispielrechnung Strom

21



Reduzierung des Abschlages durch die 

Preisbremse - Beispiel

22

Mit Preisbremse Ohne Preisbremse

(500 kWh * 0,42 €/kWh) + (2.000 kWh* 0,40 €/kWh) + 120€ 2.500 kWh (Verbrauch) * 0,42 €/kWh (AP)+ 120 € (GP)

= 1.130 € / 12 Monate = 1.170 € / 12 Monate

= 94 € mtl. Abschlag = 97,50 € mtl. Abschlag

Differenz pro Monat: 3,50 €

Beispielkunde:

• Referenzmenge 

2.000 kWh (80%)

• erwarteter Verbrauch 

2.500 kWh



Achtung europäische Beihilfe!!

• Gutschriften werden unter Vorbehalt getätigt, 

ersichtlich in den Rechnungen:
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Die Höchstgrenzen…
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Sollte Ihr Konzernverbund in Summe unter 2 Mio. € Entlastung und an den Abnahmestellen unter 150.000 € 
und Monat liegen, ist nichts zu tun…

Ansonsten:

➢ Die betragsmäßig im Gesetz benannten Höchstgrenzen (2, 4, 100, 50 und 150 Mio. €) nennt man „absolute 
Höchstgrenzen“. 

➢ Diese gelten für das „verbundene Unternehmen“ und alle Entlastungen in Summe (d.h. auch Soforthilfe, 
Energiekostendämpfungsprogramm, Krankenhaus-Fond, ReHa Hilfsfond, etc. – NICHT Covid-Maßnahmen). 

➢ Eine absolute Höchstgrenze von 150.000 € gilt je Abnahmestelle und Monat.

➢ Je Unternehmen (kleinste rechtliche Einheit) werden dann die „relativen Höchstgrenzen“ berechnet. Relevant hierfür sind:

➢ Prozent der „krisenbedingten Energiemehrkosten“

➢ EBITDA-Veränderungen „Besondere Betroffenheit“

➢ Energieintensivität

➢ Zugehörigkeit zu Anlage 2 – WZ-Zweigen 

➢ Die höchste Grenze des Konzerns begrenzt somit die Grenzen der einzelnen Konzernteile.

➢ Durch die Aufteilung der Höchstgrenzen werden sodann die „individuellen Höchstgrenzen“ – abnahmestellenscharf 
ermittelt und aufgeteilt.

Gemeinsame Grundsätze der Höchstgrenzen
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Voraussetzung für die absolute Höchstgrenze von 4 Mio. € ist:

➢ die krisenbedingten Energiemehrkosten sind höher als 2 Mio. €.

➢ Nur die Hälfte der die 2 Mio. € überschreitenden krisenbedingten Mehrkosten können angesetzt werden (relativer 
Höchstgrenzenanteil).

Einfachstes Beispiel: Die 4 Mio. € Grenze 

„krisenbedingte Energiemehrkosten“

Ist der Betrag, der sich aus einem Vergleich der gesamten Energiekosten des Unternehmens im Jahr 2021 zu den 
Energiekosten im Entlastungszeitraum (Febr. 2022 bis akt. 31.12.2023) ergeben.

Dabei ist ein monatlicher Vergleich anzustellen. Nur Kosten, die das 1,5 fache des Monatswertes 2021 überschreiten 
sind krisenbedingte Mehrkosten. 

Ab September 2022 werden hier auch nur 70 % der Mehrkosten berücksichtigt.
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Fall A:

Das Unternehmen hat krisenbedingte Energiemehrkosten in Höhe von 3,5 Mio. €. 

Die Preisbremsen und die Leistung aus dem Energiekostendämpfungsprogramm sowie die gewährten Soforthilfen 
(„Entlastungssumme“) werden vss. zu einen Entlastungsbetrag in Summe von 2,4 Mio. € führen.

Die Höchstgrenze der Entlastung beträgt (relative Höchstgrenze) 2,75 Mio. €. Die Entlastung kann voll gewährt 
werden, es MUSS aber eine Selbsteinschätzung und Selbsterklärung abgegeben werden.

Fall B: 

Das Unternehmen hat krisenbedingte Energiemehrkosten in Höhe von 8 Mio. €.

Die Entlastungssumme wird bei etwa 4,2 Mio. € liegen.

Die Höchstgrenze wird (angenommen, die anderen Voraussetzungen für höhere Grenzen liegen nicht vor) auf 4 Mio. 
€ gedeckelt: 2 Mio. + ½ * 6 Mio. €, max. 4 Mio.

Die Entlastung kann nur bis 4 Mio. € gewährt werden. Eine Aufteilung der Entlastung hat durch das Unternehmen zu 
erfolgen.

Beispiele 4 Mio. € Grenze
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Absolute Höchstgrenze des Entlastungsbetrags bei Unternehmen beträgt 150.000 € je Entnahmestelle und 2 Mio. € 
in Summe als Konzern, es sei denn es gelten andere Höchstgrenzen…

…die der Kunde mitteilen muss (Selbsterklärung)!

Die Selbsteinschätzung und -erklärung:

Kunden, die einen höheren Entlastungsbetrag als die gesetzlich vorgesehenen (2 Mio. € gesamt oder 150.000 € je 
Abnahmestelle im Monat), müssen bis 31.03.2023 oder danach dem Lieferanten unverzüglich mitteilen, welche 
Höchstgrenzen vorläufig gelten sollen (Selbsteinschätzung).

Daraufhin hat der Kunde bei der Prüfbehörde die Höchstgrenzen samt WP-Prüfvermerk notifizieren zu lassen (§ 19)

Sodann muss eine endgültige Anwendung ab dem 31.12.2023, aber vor dem 31.05.2024 mitgeteilt werden 
(Selbsterklärung).

Dabei sind Prüfbescheide eines Wirtschaftsprüfers zur „besonderen Betroffenheit“ und eines Wirtschaftsprüfers zum 
Einhalten der prozentualen oder EBITDA Grenzen vorzulegen.

Die detaillierten Vorgaben zur Selbsterklärung ergeben sich aus den §§ 19 und 22 des Gesetzesentwurfs.

Die Höchstgrenzen – Die Selbsterklärung
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• Selbsteinschätzung an alle Versorger und Prüfbehörde „spätestens zum 31.03.2023, ansonsten sobald vorliegend.“

• Ggf. angepasste Selbsteinschätzungen bis spätestens November 2023 – Wirkung nur für Zukunft! 

• Unverzüglich immer: Selbsteinschätzung an neuen Lieferant bei Lieferantenwechsel samt Übermittlung der bisher 
gewährten Entlastungen und ggf. Aufteilungsvereinbarung.

• Abgabe der Erklärung zur Arbeitsplatzerhaltung (siehe sogleich) zum 15. Juli 2023 (Gesetzesentwurf neu 31. Juli 2023) an 
die Prüfbehörde

• (Finale und teilweise testierte) Selbsterklärung zum 31.05.2024! Achtung, wenn nicht abgegeben, sind alle Entlastungen 
zurückzugewähren.

• Bei Entlastungen höher 100.000 € Meldung an den ÜNB bis 30. Juni 2024 über Entlastungssumme (segmentiert)

• Bei Entlastung über 50 Mio. €: Mitteilung an Prüfbehörde bis 31.12.2024, wie Maßnahmen zur Kosteneinsparung umgesetzt 
werden (Entwicklungsplan)

• Nicht terminiert: Abschlussbericht zu den Arbeitsplätzen (vss. im Jahr 2025)

Relevante Fristen zu den Höchstgrenzen
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➢ (Einzel-) Unternehmen mit mehr als 2 Mio. € Entlastung müssen 90% der am 01.01.2023 vorhandenen 
Arbeitsplatzäquivalente bis April 2025 erhalten.

Der Nachweis erfolgt über Betriebsvereinbarungen, o.ä. und muss bis zum 15. Juli 2023 vorgelegt werden. Bei 
Verstoß sind mindestens 20 % der über 2 Mio. € hinausgehenden Entlastungsbeträge zurück zu gewähren.

(Entwurf des Korrekturgesetzes: Bei Unterschreitung kann durch Ersatzinvestitionen i.H.v. mind. 50 % der 
Entlastungssumme in Energieeffizienz die Rückforderung vermieden werden – Investitionsquote muss zudem um 
mind. 20 % steigen.)

➢ (Einzel-) Unternehmen mit mehr als 25 Mio. € Entlastung dürfen keine erhöhten Erfolgshonoraranteile an 
die Geschäftsleitung zahlen.

➢ (Einzel-) Unternehmen mit mehr als 50 Mio. € Entlastung dürfen gar keine Erfolgsabhängigen Honorare an 
Aufsichtsräte und Geschäftsleitung zahlen sowie Dividenden ausschütten.

Auflagen
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Vielen Dank für die

Aufmerksamkeit!


